
Seite: 1/2

► Nr.  VO/2020/09252-01
öffentlich

Lübeck, 31.08.2020
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes
Verantwortliche Bereiche:
4.513 - Jugendarbeit

Bearbeitung: Sarah Bergmann (E-Mail: sarah.bergmann@luebeck.de Telefon: )

AM Puhle (SPD): Dringlichkeitsantrag - Geschwisterermäßigung 
neu regeln
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

03.09.2020 Jugendhilfeausschuss Öffentlich zur Vorberatung

Antrag:
In der Vorlage „Neufassung der Sozialstaffelsatzung, der Elternbeitragssatzung Kinderta-
gespflege sowie der Richtlinie Kindertagespflege“ ist §7 – Geltungsbereich – der Sozialstaf-
felsatzung wie folgt zu ergänzen und somit – anders als zuletzt beschlossen – zu ändern:

Darüber hinaus gilt §5 – Geschwisterregelung – für alle Kinder, die ihren Hauptwohnsitz und 
ihren Lebensmittelpunkt in Lübeck haben und die Betreuungseinrichtung einer Lübecker 
Grund- und/oder Gemeinschaftsschule, eines Grundschulförderzentrums oder die Kinderta-
gespflege besuchen.

Begründung:
Im JHA wurde berichtet, dass alle Grundschulen nach dem Konzept Ganztag an Schule ar-
beiten, weshalb es ausreichend sei, Geschwisterermäßigung für die Betreuungsform „Ganz-
tag an Schule“ zu gewähren.
Darauf hat die Bürgerschaft Ende Juli beschlossen, dass Lübeck für Betreuungskosten Ge-
schwisterermäßigung gewährt. Dies gilt jedoch nicht für alle Schulen und auch nicht für alle 
Betreuungsformen. Denn aktuell zählt weder die Betreuung eines Kindes an einem Förder-
zentrum noch an der Waldorfschule. Auch die Betreuung an Grundschulen in den frühen 
Morgenstunden wird nicht mitgerechnet, so dass der Geschwisterbonus nicht zählt, obwohl 
Betreuungskosten für die Eltern anfallen.
Auf das Problem gestoßen sind wir über die Information einer Familie, die mit drei Kindern in 
unterschiedlichen Betreuungsformen keine Geschwisterermäßigung erhält und monatlich 
rund 370 Euro Betreuungskosten inklusive Verpflegung zahlt. In diesem konkreten Fall blei-
ben Frühbetreuung (morgens an fünf Tagen/Woche) und die Betreuung an einer Grundschu-
le, die Förderzentrum ist, unberücksichtigt, so dass für diese Familie die Geschwisterermä-
ßigung nicht gilt, so als hätte sie nur ein Kind, für das Betreuungsgeld anfallen. Weiter be-
troffen sind Kinder, die an der Waldorfschule und von der Kindertagespflege betreut werden. 
Zur weiteren Verdeutlichung ein fiktives Beispiel: Nehmen wir eine Familie mit drei Kin-
dern. Das älteste Kind ist morgens an fünf Tagen pro Woche in der Frühbetreuung, das 
zweite Kind, 4 Jahre alt, ist Vollzeit in der Kita und das dritte Kind besucht täglich eine Krip-
pe.
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Würde die Betreuung des ältesten Kindes mit gerechnet, würden die Eltern für die Betreuung 
des zweiten Kindes 50% Ermäßigung erhalten und für das dritte Kind zu 100% von den Kos-
ten befreit werden. Aktuell zählt die Frühbetreuung nicht als Betreuung nach dem Konzept 
Ganztag an Schule, sodass die Eltern lediglich 50% Ermäßigung für das dritte Kind in der 
Krippe erhalten würden. Für die beiden älteren wird der volle Beitrag fällig.
Ein weiteres Beispiel, das obendrein diskriminierend ist: Besucht ein Kind eine Schule die 
Förderzentrum ist, zählt auch diese nicht für die Geschwisterermäßigung. Die Eltern haben 
jedoch nicht die Wahl, ob ihr Kind auf eine andere Schule geht, um dort nach dem Konzept 
Ganztag an Schule betreut zu werden.
Unserer Meinung nach, muss die Geschwisterermäßigung für jede Betreuungsform gel-
ten – unabhängig vom Umfang und Art der Betreuung – also auch für die Betreuung an 
Förderzentren, in Schulen, die nicht nach Ganztag in Schule arbeiten wie die Waldorfschule 
und auch für Kinder, die nach dem Unterricht von einer Tagespflegeperson betreut werden.
Die Geschwisterermäßigung soll dazu dienen, Familien mit mehreren Kindern finanziell zu 
entlasten. So wie es aktuell geregelt ist (nur Kinder die gem. „Ganztag an Schule““ in einem 
zeitlichen Mindestumfang betreut werden, gelten als Geschwisterkinder), birgt die Regelung 
Anreize, ein Kind für die Ganztagsbetreuung anzumelden, obwohl der Bedarf gar nicht vor-
handen ist. Dann jedoch würden die Betreuungskosten von der Stadt anerkannt werden.  

Anlagen:

Ausschussmitglied
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